
AG-Hauptversammlung

  20. Juni 2023, 14 - 18 Uhr

  Live Streaming - virtuelle Durchführung

Vo
rt

r
a

g
en

D
e

Rupert Brix
Brix Mayer Hoheneck 

& Partner  
öffentliche notare

Fa
c

h
li

c
h

er
 l

ei
te

r
 

a
G

-h
a

u
pt

v
er

sa
m

m
lu

n
G

Das erste Seminar zum 

Virtuelle Gesellschafterversammlungen-
Gesetz (VirtGesg)

Aus 
Aktuellem 

AnlAss

Das Bundesgesetz, um Hauptversammlungen  
auch in Zukunft virtuell abhalten zu können. 

Christoph Diregger 
DSC Doralt Seist 

Csoklich 

Christoph Nauer 
bpv Hügel

Matthias Potyka 
BMJ



Das Begutachtungsverfahren zum Virtuellen gesell-
schafter versammlungen-gesetz ist eingeleitet.

Damit will der gesetzgeber in Österreich einen verlässlichen 
rechtsrahmen schaffen, der eine vernünftige alternative zu 
einer Präsenz-Hauptversammlung gestattet. Die 
vorgesehenen regelungen sollen in dem neuen virtuellen 
Format aktionärsrechte in umfassender Weise 
gewährleisten.

Die Vorteile einer virtuellen Hauptversammlung nach dem 
Virtgesg:
•	 die Möglichkeit einer aktiven teilnahme für eine Vielzahl, 

auch internationaler, aktionäre,
•	 kein reiseaufwand und damit niedrigere Co2-emis-

sionen,
•	 für viele börsenotierte gesellschaften auch niedrigere 

Kosten bei der Durchführung.

Da das Bundesgesetz über virtuelle gesellschafter-
versammlungen die nötige rechtssicherheit bietet und die 
Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzt, trägt es den 
Interessen der Unternehmen und aktionären gleichermaßen 
rechnung.

Bei der sogenannten moderierten Versammlung nach dem 
Virtgesg steht ein echter interaktiver austausch mit 
aktionären im Vordergrund: redebeiträge und Fragen 

können aktionäre live per Videozuschaltung während der 
Hauptversammlung an den Vorstand richten. ein novum 
gegenüber der Versammlung nach dem CoVID19-gesg 
bzw der CoVID19-gesV.

ein Hauptversammlungsbeschluss zur entsprechenden 
Änderung der Satzung ist erforderlich. Damit wird der 
Vorstand – allenfalls mit Zustimmung des aufsichtsrates – 
ermächtigt, über die Form der Durchführung zu entscheiden. 
Das heißt, ob eine Hauptversammlung mit physischer 
anwesenheit der teilnehmer oder als virtuelle Versammlung 
stattfindet. 

am 20. Juni wird Dr. Matthias Potyka seinen entwurf des 
Virtgesg präsentieren und weitere experten sich mit 
wichtigen aspekten zur Durchführung einer 
Hauptversammlung nach dem Virtgesg befassen.

Virtuelle gesellschafter versammlungen-gesetz

Herzlich willkommen

Rupert Brix 
Fachlicher Leiter,  

Brix Mayer Hoheneck & Partner 
öffentliche notare

DaS erSte SeMInar ZUM VIrtgeSg – DaS BUnDeSgeSetZ, UM  
HaUPtVerSaMMLUngen aUCH In ZUKUnFt VIrtUeLL aBHaLten ZU KÖnnen

Livestremaning / Virtuelle Durchführung 
Dieses Seminar wird konsequenterweise und der Materie entsprechend via 
Livestreaming /virtuell abgehalten: 

Ähnlich einer virtuellen Hauptversammlung ist bei diesem Seminar ein echter 
interaktiver austausch mit den Vortragenden möglich: 

Fragen und redebeiträge können teilnehmende live per Videozuschaltung  
während des Seminars (Q&a-Sessions) an die experten richten. 



Fachseminar am 20. Juni 2023, 14 - 18 Uhr 

Virtuelle Gesellschafter versammlungen-Gesetz

14.00 Begrüßung durch den fachlichen Leiter  
Rupert Brix, Brix Mayer Hoheneck & Partner 
öffentliche notare

14.10 VIrtUeLLe HaUPtVerSaMMLUngen  
naCH KünFtIgeM reCHt

Die aufgrund der CoVID-19-Pandemie ermöglich-
ten virtuellen Hauptversammlungen von  
aktiengesellschaften haben sich in der Praxis 
weitgehend bewährt. es ist daher geplant, eine 
dauerhafte gesetzliche grundlage für virtuelle und 
auch hybride Hauptversammlungen zu schaffen, 
die jedoch – anders als in der Pandemiesituation – 
nur zulässig sein sollen, wenn dies in der Satzung 
der betreffenden ag vorgesehen ist.
Der Vortrag bietet einen überblick über die 
geplanten gesetzlichen Vorschriften (entwurf 
„Virtuelle gesellschafterversammlungen-gesetz“) 
zu dieser thematik.

Matthias Potyka BMJ

14.55 reDe- UnD FragereCHt Der aKtIonÄre. 
reCHt, In Der VIrtUeLLen HV 
BeSCHLUSSantrÄge ZU üBerMItteLn

•	 arten der teilnahme, gestaltungsfreiheit
•	 Die „moderierte virtuelle Versammlung“
•	 redemöglichkeit im Wege der  

Videokommunikation für aktionäre,  
organisation und technischer ablauf

•	 gestaltung der „generaldebatte“ durch den 
Versammlungsleiter

•	 Zeitlicher ablauf und „Zeitfenster“ für  
redebeiträge und Beschlussanträge

Christoph Diregger, rechtsanwalt

15.45 Have a break

16.00 aUSüBUng DeS StIMMreCHtS UnD 
erHeBUng Von WIDerSPrüCHen In Der 
VIrtUeLLen HV

•	 „anmeldung“ und Zeitpunkt für das ende der 
anmeldefrist

•	 Zeitpunkt bzw Zeitraum der Stimmabgabe, 
gestaltungsvarianten

•	 technische Umsetzung für die Stimmrechts-
ausübung auf elektronischem Weg: insbeson-
dere aber nicht nur e-Mail, gesellschafterportal

•	 Zeitliche Möglichkeiten bzw zulässiges  
Zeitfenster für die erhebung von Widersprüchen

Christoph Nauer, rechtsanwalt

16.45 SatZUngSÄnDerUng ZUr DUrCHFüHrUng 
Der VIrtUeLLen HV

•	 notwendigkeit einer entsprechenden  
Satzungsregelung

•	 Satzungsregelung bzw Satzungsbestimmung 
zur ermächtigung des Vorstands

•	 Vorgaben in der Satzung versus größtmögliche 
gestaltungsfreiheit: „ob“ und „wie“ die  
elektronische teilnahme und ausübung der 
aktionärsrechte erfolgen kann

•	 ermessen des Vorstands, gleichbehandlung der 
aktionäre gem § 47a aktg

•	 größtmögliche Flexibilität im Hinblick auf geän-
derte Umstände und technische Möglichkeiten

Rupert Brix, notar

ZUSaMMenFaSSUng

•	 Das Wichtigste bei der einberufung und  
Durchführung von virtuellen  
Hauptversammlungen nach geltendem und 
künftigem recht

Rupert Brix, notar

18.00 ende des Fachseminas



Dr. Rupert Brix ist öffentlicher notar in 
Wien, Partner von Brix Mayer Hoheneck 
& Partner er betreut börsenotierte und 
nicht börsenotierte aktiengesellschaften 
bei Umgründungen sowie bei der 
Vorbereitung und Durchführung von 
Hauptversammlungen. er hat mehrere 
Handbücher zum ag-recht verfasst.

RA MMag. Dr. Christoph Diregger 
ist Partner der DSC Doralt Seist 
Csoklich rechtsanwälte gmbH und in 
den Bereichen M&a, gesellschafts-, 
Kapitalmarkt- und Umgründungsrecht 
tätig. an der WU Wien lehrt er 
Unternehmens- und Zivilrecht und ist 
autor zahlreicher Publikationen.

20. Juni 2023, 14 bis 18 Uhr

Wissen aus erster Hand von diesen top-experten

RA Dr. Christoph Nauer, LL.M. ist 
Partner bei bpv Hügel. Schwer-
punkte: Corporate/M&a (speziell bei 
börsen notierten gesellschaften), 
übernahmesituationen, Kapitalmarkt-
transaktionen (eCM, equity-linked) sowie 
Banken- und Finanz markt regulierung.

Oberstaatsanwalt Dr. Matthias 
Potyka, LL.M. ist stellvertretender 
Leiter der unternehmens- und 
gesellschaftsrechtlichen abteilung 
im Bundesministerium für Justiz. Der 
Schwerpunkt seiner Publikations- 
und Vortragstätigkeit liegt im 
Kapitalgesellschaftsrecht. er ist 
maßgeblich an der gestaltung des Virt-
gesg beteiligt.

IhRe teILNAhMe - Jetzt anmelden 

ag-Hauptvesammlung, 20. Juni 2023  
Virtuelle ausgabe /  
teilnahmegebühr 600 (zzgl. 20 % MwSt.)

Kontakt & anmeldung:  businesscircle.at

Jetzt  
BucHen


